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1 Einleitung 

1.1 Anwendungsbereich 

Diese Weisung richtet sich an die Verkehrsämter der Kantone Freiburg, Bern und Waadt, an Gemeinden 

mit Bahnübergängen auf kommunalen und privaten Strassen sowie an Strassentransportunternehmen, 

die mit Transporten, deren Höhe die in der Norm VSS 40 201 «Geometrisches Normalprofil» festgelegte 

Grundhöhe von 4,0 m für Lastwagen, Busse und Reisebusse überschreitet, die Strecken des TPF-

Netzes überqueren. 

1.2 Inhalt und Zweck 

Diese Weisung gibt für jeden Bahnübergang des TPF-Schienennetzes die Höhen der Transporte an, 

ab denen die Fahrleitung ausgeschaltet werden muss. 

1.3 Grundlagen 

Die in Anhang 1 angegebenen Ausschalthöhen werden auf der Grundlage der folgenden Vorschriften 

festgelegt: 

- Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV) zu Art. 44, AB 44.c, Ziff. 

5.2.1.1 

- Norm SN EN 50122-1: 2022 «Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen – Elektrische Sicherheit, 

Erdung und Rückleitung – Teil 1: Schutzmassnahmen gegen elektrischen Schlag», Ziff. 5.2.5 

und 5.3.1 

- Norm VSS 40 201: «Typisches geometrisches Profil» (ehemals SN 640 201), Tabelle 5 

1.4 Sicherheitsfaktor in Bezug auf die vertikale Lage der Fahrleitung 

Angesichts des geringen Isolationsabstands auf den Bahnübergängen des Meterspurnetzes 

(pp = 5 cm) sowie der von den Wetterbedingungen und den dynamischen Prozessen abhängigen 

Schwankungen der Fahrleitungshöhe wird bei der Berechnung der Höhen auf Bahnübergängen der 

Strecken Palézieux – Bulle und Bulle – Montbovon systematisch eine zusätzliche Sicherheitsreserve 

von 15 cm berücksichtigt. 

1.5 Berücksichtigung von Kuppen und Wannen der Strasse 

Bei der Berechnung der in Anhang 1 angegebenen Höhen wurde systematisch ein Höhenzuschlag für 

Kuppen und Wannen berücksichtigt, der für einen Achsabstand von 6 m und einen Überhang von 3 m 

berechnet wurde.  



 

INFRA-INS-0308_DECL_LC_PN_V2.3 DE.docx 3/13 
 

Version : 2.3 Klassifizierung: öffentlich Nur die digitale Version ist verbindlich 
 

2 Meldung und Verkehrszeitraum 

2.1 Meldung für das Befahren von Bahnübergängen auf Kantonsstrassen  

Die Bewilligungsgesuche für die Überquerung von Bahnübergängen auf Kantonsstrassen werden im 

Rahmen des Bewilligungsverfahrens bei den kantonalen Verkehrsämtern behandelt. 

 

Fristen Ablauf Vorgehensweise Verantwortlicher 

 
T – 3 
Werktage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Über die Plattform des 
ASTRA 
 
 
FR: Mit Informatik-

programm OCN/TBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Plattform des 
ASTRA  
 
 
 
 
 
 
Gemäss Ziffer 5 der 
Bewilligung 
 
 
Antrag per E-Mail an TPF  
directionsecurite@tpf.ch 
Ist eine Ausschaltung nicht 
möglich, begründet TPF 
dies und gibt die Frist an, 
innerhalb derer eine 
Ausschaltung möglich sein 
wird 

FR: tsp@fr.ch 
BE:transporte@police.be.ch  
 
 
 

 
Antragsteller 
 
 
 
Kantonales Amt 
 
 
 
 
 
 
Kantonales Amt 
 
 
 
 
Kantonales Amt 
 
 
 
Kantonales Amt 
 
 
 
 
 
 
 
Antragsteller 
 
 
 
 
Antragsteller 
 
TPF 
 
 
 
 

Antragsteller 

Genehmigungsantrag 
beim kantonalen Amt 

Berechnung der 
Route und 

Überprüfung der 
Höhen 

Höhen 
eingehalten 

Erstellung und 
Versand der 

Genehmigung 

Ausschal-
tung der 

Fahrleitung 
erforderlich 

Antrag auf 
Ausschaltung der 

Fahrleitung 

Meldung des 
Transports 

Ende 

Suche einer  
neuen Route 

ja 

nein 

ja 

nein 

mailto:directionsecurite@tpf.ch
mailto:tsp@fr.ch
mailto:transporte@police.be.ch
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2.2 Meldung für das Befahren von Bahnübergängen auf Gemeinde- und 

Privatstrassen 

Bei jedem Sondertransport mit einer Höhe von mehr als 4,30 m, der einen Bahnübergang auf einer 

Gemeinde- oder Privatstrasse befahren möchte, ist das Transportunternehmen (Antragsteller) dafür 

verantwortlich, anhand der TPF-Bahnübergangslisten und der in Anhang 1 angegebenen 

Ausschalthöhen zu bestimmen, ob eine Ausschaltung der Fahrleitung erforderlich ist. Für 

Sondertransporte, die die Höhe von 4,30 m nicht überschreiten, ist keine Prüfung der Notwendigkeit 

einer Ausschaltung der Fahrleitung erforderlich. 

Die Genehmigungsanträge für das Befahren von Bahnübergängen auf Gemeinde- und Privatstrassen, 

die eine Ausschaltung der Fahrleitung erfordern, müssen nach Möglichkeit mindestens 3 Werktage 

vor der Befahrung an die TPF unter der E-Mail-Adresse directionsecurite@tpf.ch übermittelt werden. 

Die TPF garantieren keine Ausschaltung, die weniger als 3 Werktage vor dem geplanten Tag des 

Transports beantragt wird. 

Das Ausschalten der Fahrleitung ist erforderlich, wenn die Höhe des Transports die in der Spalte h lim 

der Tabellen in Anhang 1 angegebene Höhe für das Ausschalten der Fahrleitung überschreitet. Diese 

Tabellen sind auch auf der Website des Amtes für Strassenverkehr und Schifffahrt OCN ocn.ch 

verfügbar. 

 

Fristen Ablauf Vorgehensweise Verantwortlicher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T – 3 Werktage 

 

 
 
 
 
 
 
Prüfung für Transporte mit 
einer Höhe von mehr als 
4,30 m auf der Grundlage 
der im Anhang 1 
genannten h lim-Werte 
 
 
 
Antrag an 
directionsecurite@tpf.ch  
spätestens 3 Tage vor 
dem Transport 
 
 
Wenn eine Ausschaltung 
nicht möglich ist, 
begründet TPF dies und 
gibt die Frist an, innerhalb 
derer eine Ausschaltung 
möglich sein wird 
 

 
Antragsteller 
 
 
 
 
 
Antragsteller 
oder ATB1) 
 
 
 
 
 
Antragsteller 
oder ATB1) 
 
 
 
TPF 
 

 

1) ATB : Privater Ausnahmetransportbegleiter 

Planung eines 
Sondertransports 

Ausschal-
tung der 

Fahrleitung 
erforderlich 

Antrag auf 
Ausschaltung der 

Fahrleitung 

Bestätigung oder 
Ablehnung der 

Ausschaltung an 
den Antragsteller 
mit Kopie an die 

Gemeinde und die 
Polizei 

Ende 

ja 

nein 

mailto:directionsecurite@tpf.ch
http://www.ocn.ch/
mailto:directionsecurite@tpf.ch
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2.3 Verkehrszeitraum bei Ausschaltung der Fahrleitung 

Sondertransporte, die gemäss Anhang 1 eine Ausschaltung der Fahrleitung erfordern, dürfen in der 

Regel nur nachts ausserhalb der Betriebszeiten des Schienenverkehrs verkehren. 

3 Kontakte 

Alle Fragen zum Befahren von Bahnübergängen durch Sondertransporte sind per E-Mail an die Adresse 

directionsecurite@tpf.ch zu richten. 

4 Verteiler des Dokuments 

Das Dokument und seine Aktualisierungen werden per E-Mail an folgende Empfänger verteilt: 

Dienstelle E-Mail-Adresse 

Amt für Verkehr und Schifffahrt FR 
Sondergenehmigungen 

autorisations@ocn.ch 
 

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des 
Kantons Bern, Bereich Bewilligungen 

sob.svsa@be.ch  

Service des automobiles et de la navigation VD 
Autorisations spéciales 

san.autorisations.speciales@vd.ch> 

Kantonpolizei FR 
Gruppe Technik Transport 

tsp@fr.ch 
 

Kantonpolizei BE 
 

transporte@police.be.ch  

Les routiers Suisses 
Generalsekretariat 

info@routiers.ch  

Gemeinde Oron 
Technisches Büro 

bto@oron.ch 
 

Gemeinde Bossonnens 
Gemeindeverwaltung 

secretariat@bossonnens.ch 
 

Gemeinde Attalens 
Technischer Dienst 

servicetechnique@attalens.ch 
 

Gemeinde Remaufens 
Gemeindeverwaltung 

Administration@remaufens.ch 
 

Gemeinde Châtel-St-Denis 
Technische Abteilung 

service.technique@chatel-st-denis.ch 

Gemeinde La Verrerie 
Gemeindeverwaltung 

secretariat@la-verrerie.ch 
 

Gemeinde Vaulruz 
Gemeindeverwaltung 

commune@vaulruz.ch 
 

Gemeinde Vuadens 
Gemeindeverwaltung 

commune@vuadens.ch 
 

Gemeinde Bulle 
Gemeindeverwaltung 

secretariat@bulle.ch 
 

Gemeinde Le Pâquier 
Gemeindeverwaltung 

commune@lepaquier.ch 
 

Gemeinde Gruyères 
Gemeindeverwaltung 

commune@gruyères.ch 

Gemeinde Bas-Intyamon 
Gemeindeverwaltung 

commune@bas-intyamon.ch 
 

Gemeinde Haut-Intyamon 
Gemeindeverwaltung 

commune@haut-intyamon.ch 
 

Gemeinde Sales 
Gemeindeverwaltung 

commune@sales.ch 
 

Gemeinde Vuisternens-devant-Romont 
Gemeindeverwaltung 

admin@vuisternens.ch 
 

Gemeinde Mézières FR 
Sekretariat 

secretariat@mezieres-fr.ch 
 

mailto:directionsecurite@tpf.ch
mailto:autorisations@ocn.ch
mailto:sob.svsa@be.ch
mailto:san.autorisations.speciales@vd.ch
mailto:tsp@fr.ch
mailto:transporte@police.be.ch
mailto:info@routiers.ch
mailto:bto@oron.ch
mailto:secretariat@bossonnens.ch
mailto:servicetechnique@attalens.ch
mailto:Administration@remaufens.ch
mailto:service.technique@chatel-st-denis.ch
mailto:secretariat@la-verrerie.ch
mailto:commune@vaulruz.ch
mailto:commune@vuadens.ch
mailto:secretariat@bulle.ch
mailto:commune@lepaquier.ch
mailto:commune@gruyères.ch
mailto:commune@bas-intyamon.ch
mailto:commune@haut-intyamon.ch
mailto:commune@sales.ch
mailto:admin@vuisternens.ch
mailto:secretariat@mezieres-fr.ch
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Gemeinde Broc 
Gemeindeverwaltung 

commune@broc.ch 
 

Gemeinde Belfaux 
Gemeindeverwaltung 

commune@belfaux.ch 
 

Gemeinde La Sonnaz 
Gemeindeverwaltung 

admin@lasonnaz.ch 

Gemeinde Courtepin 
Gemeindeverwaltung 

technique@courtepin.ch 

Gemeinde Gurmels 
Gemeindeverwaltung 

gemeinde@gurmels.ch 

Gemeinde Cressier 
Gemeindeverwaltung 

commune@cressier.ch 

Gemeinde Murten 
Gemeindeverwaltung 

info@murten-morat.ch 

Gemeinde Münchenwiler 
Gemeindeverwaltung 

info@muenchenwiler.ch 
 

Gemeinde Muntelier 
Gemeindeverwaltung 

gemeinde@muntelier.ch 
 

Gemeinde Mont-Vully 
Gemeindeverwaltung 

info@mont-vully.ch 

Gemeinde Ins 
Gemeindeverwaltung 

info@ins.ch 

 

 

5 Anhänge 

- Anhang 1 : Liste der TPF-Bahnübergänge und Ausschalthöhen 

- Anhang 2 :  Karte der Bahnübergänge auf den Kantonsstrassen der Strecken Palézieux – Bulle 

und  Bulle – Montbovon 

- Anhang 3 :  Karte der Bahnübergänge auf den Kantonsstrassen der Strecke Broc – Bulle – 

Romont 

- Anhang 4 :  Karte der Bahnübergänge auf den Kantonsstrassen der Strecke Freiburg – Murten 

– Ins  

  

mailto:commune@broc.ch
mailto:commune@belfaux.ch
mailto:gemeinde@muntelier.ch


 

INFRA-INS-0308_DECL_LC_PN_V2.3 DE.docx 7/13 
 

Version : 2.3 Klassifizierung: öffentlich Nur die digitale Version ist verbindlich 
 

Anhang 1:  Liste der TPF-Bahnübergänge und Ausschalthöhen 

 

Die folgenden Tabellen enthalten die TPF-Bahnübergänge auf dem öffentlichen Strassennetz. Sie 

geben folgende Eigenschaften an. 

- Den Ort (Gemeinde und Strasse) 

- Die nationalen Koordinaten im Bezugsrahmen LV95 

- Die TPF-Nummer des Bahnübergangs 

- Die Position bezogen auf die Kilometrierung der Strecke (PK) 

- Die Einteilung der Strasse (Kantons-, Gemeinde- oder Privatstrasse) 

- Die Nummer und den Kanton, dem die Kantonsstrassen zugeordnet sind 

- Die Nummer des Bahnübergangs in der Datenbank des Tiefbauamts des Kantons Freiburg  

- Die Höhe der Strassentransporte, ab der die Fahrleitung ausgeschaltet werden muss  

(h lim). 

A1.1 Schmalspurstrecke 900 V DC Palézieux – Bulle 

Ort Koordinaten LV95 TPF Nr. PK Strasse Str. Nr. TBA Nr. h lim 

  



 

INFRA-INS-0308_DECL_LC_PN_V2.3 DE.docx 8/13 
 

Version : 2.3 Klassifizierung: öffentlich Nur die digitale Version ist verbindlich 
 

A1.2 Schmalspurstrecke 900 V DC Bulle – Montbovon, ausser 3-Schienen-

Abschnitt Bulle – La Tour-de-Trême 

Ort Koordinaten LV95 TPF Nr. PK Strasse Str. Nr. TBA Nr. h lim 

 

1) Beim Befahren der Bahnübergänge auf den Strecken Bulle – Broc und Bulle – Montbovon sind 

zusätzlich die in Abschnitt A1.4 festgelegten Höhen für die Bahnübergänge auf der Strecke Bulle – 

Broc «Route des Roseires» und «Rue Pierre-Nicolas-Chenaux» in La Tour-de-Trême zu beachten. 

A1.3 Normalspurstrecke 15'000 V AC Bulle – Romont 

Ort Koordinaten LV95 TPF Nr. PK     Strasse Str. Nr. TBA Nr. h lim 
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A1.4 Normalspurstrecke 15'000 V AC Bulle - Broc, ausser 3-Schienen-Abschnitt 

Bulle – La Tour-de-Trême 

Ort Koordinaten LV95 TPF Nr. PK     Strasse Str. Nr. TBA Nr. h lim 

 

1) Beim Befahren der Bahnübergänge auf den Strecken Bulle – Broc und Bulle – Montbovon sind 

zusätzlich die in Abschnitt A1.2 festgelegten Höhen für die Bahnübergänge auf der Strecke Bulle – 

Montbovon «Route des Roseires» und «Rue Pierre-Nicolas-Chenaux» in La Tour-de-Trême zu 

beachten. 

A1.5 Normalspurstrecke 15'000 V 3-Schienen-Abschnitt von Bulle – La Tour-de-

Trême 

Ort Koordinaten LV95 TPF Nr. PK     Strasse Str. Nr. TBA Nr. h lim 

 

A1.6 Normalspurstrecke 15'000 V Freiburg – Murten – Ins 

Ort Koordinaten LV95 TPF Nr. PK     Strasse Str. Nr. TBA Nr. h lim 
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A1.7 Geschwindigkeit beim Befahren von Bahnübergängen 

Sondertransporte dürfen beim Befahren von Bahnübergängen eine Geschwindigkeit von 40 km/h nicht 

überschreiten. 
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Anhang 2:  Bahnübergänge auf den Kantonsstrassen der Linie Palézieux – 

Bulle – Montbovon 

 

XXXX Lage und Nummer der Bahnübergänge  

Verlauf der Kantonsstrassen 

  

0
7
8
0

 

0
9
0
1

 

0
8
4
9

 
0
9
3
0

 

0
9
3
1

 

9
7
4
6
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Anhang 3: Bahnübergänge auf den Kantonsstrassen der Linie Broc – Bulle – 

Romont 

 

XXXX Lage und Nummer der Bahnübergänge  

Verlauf der Kantonsstrassen 

 

0
8
1
9

 

0
8
4
2

 

0
8
6
8
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Anhang 4: Bahnübergänge auf den Kantonsstrassen der Linie Freiburg – 

Murten – Ins 

 

XXXX Lage und Nummer der Bahnübergänge  

Verlauf der Kantonsstrassen 

 

Anet 

0826 

0864 

0872 

0873 

0874 

0945 

0902 

0896 

Zugeteilte Höhe (h Vhc) von 4,80 m auf den 

Bahnübergängen 0896 und 0902, die sich 

auf Gemeindestrassen befinden 


